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1 Publikationen der 
Mehrwertsteuerverwaltung

Auf den 1. Januar 2010 wurde bekanntlich das 
neue Mehrwertsteuergesetz in Kraft gesetzt. 
Landauf, landab werden von verschiedenen 
Berufsverbänden sowie anderen Institutionen 
Mehrwertsteuerkurse angeboten. Das Interesse 
ist sehr gross, das beweist der zahlreiche gros-
se Aufmarsch von steuerpflichtigen Personen, 
Treuhändern und Steuerberatern.
Die meisten steuerpflichtigen Personen haben 
die erste Mehrwertsteuerabrechnung unter dem 
neuen Mehrwertsteuergesetz über die Abrech-
nungsperiode vom 1. Januar 2010 bis 31. März 
2010 bis spätestens Ende Mai 2010 einzureichen 
und werden dabei die Bekanntschaft mit dem 
neuen Abrechnungsformular machen1.
Bisher hat die Mehrwertsteuerverwaltung einige 
wenige MWST-Infos zu einzelnen Themenbe-
reichen veröffentlicht, die meisten sind noch 
ausstehend. MWST-Brancheninfos, welche den 
bisherigen Branchenbroschüren entsprechen, 
sind noch gar keine erschienen. Es ist zu hof-
fen, dass raschmöglichst weitere Publikationen 
erscheinen und so zur Rechtsicherheit beitragen, 
da doch einige Ausführungen in der vom Bundes-
rat am 27. November 2009 verabschiedeten Mehr-
wertsteuerverordnung Fragen aufwerfen, welche 
zu klären sind – zumindest sollte die diesbezüg-
liche Praxis der ESTV bekannt gegeben werden.

2 Steuerpflicht unter dem 
neuen MWSTG

Ein zentrales Thema anlässlich der Einführung 
des neuen MWSTG ist die Frage der Steuer-
pflicht. Damit Rechtssicherheit bestehen kann, 
darf es zu diesem Punkt möglichst keine Unsi-
cherheiten geben. Zumindest sollte die Praxis 
der ESTV klar definiert sein.
Im Januar erschienen ist die MWST-Info 02 
«Steuerpflicht»2. Diese befasst sich, wie dem 
Titel zu entnehmen ist, mit der Steuerpflicht 
und umfasst 23 Seiten.

2.1 Wichtige Grundsätze zur 
Steuerpflicht (ohne Gemeinwesen):

Gemäss Artikel 10 MWSTG ist steuerpflichtig, 
wer unabhängig von Rechtsform, Zweck und 
Gewinnabsicht ein Unternehmen betreibt und 
nicht nach Artikel 10 Absatz 2 MWSTG von der 
Steuerpflicht befreit ist. Ein Unternehmen be-
treibt, wer:
a.  eine auf die nachhaltige Erzielung von Ein-

nahmen aus Leistungen ausgerichtete beruf-
liche oder gewerbliche Tätigkeit selbständig 
ausübt; und

b.  unter eigenem Namen nach aussen auftritt.
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1 Vergleiche Ausgabe «Steuer Revue» 11/2009.
2 In elektronischer Form verfügbar über Internet: 

www.estv.admin.ch.
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